
Nicht nur die Lage zählt
Wer sich den Makler sparen will, muss 
selbst tätig werden. Dazu gehört auch, 

Werbung in Form von  Annoncen und 
Internet anzeigen zu erstellen.

Sonderfall unbebautes 
Grundstück

So lesen Sie den Bebauungsplan und 
 können potenziellen Käufern Auskunft über 

bestehende Baufenster geben.

Damit können Sie rechnen
Erfahren Sie mithilfe der Grafik, zu welchen 
Preisen pro Quadratmeter Immobilien in 
Ihrem Landkreis verkauft  wurden.
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10.1 Pflanzerhalt

Vorhandene lineare und flächige Gehölzstrukturen sind dauerhaft zu erhalten 
und zu sichern. Bei Durchführung der Bauarbeiten sind die Vorgaben der DIN 
18920 und RAS-LP 4 zu beachten. Bei Abgang sind Gehölze gleichwertig zu 
ersetzen.

Die bestehenden Solitärbäume sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Bei 
Durchführung der Bauarbeiten sind die Vorgaben der DIN 18920 und RAS-LP 4 
zu beachten. Bei Abgang sind die Bäume gleichwertig zu ersetzen.

 

9.1 Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen.

9.2 Die mit Leitungsrechten zu belastenden Flächen sind im Lageplan festgesetzt 
und durch entsprechende Baulasten und Grunddienstbarkeiten zugunsten des 
Versorgungsträgers zu sichern.

9.3 Die mit einem Fahr- und Gehrecht zugunsten der Parzellen 2321/21 und 2321/22
zu belastende Fläche ist im Lageplan festgesetzt und durch entsprechende 
Baulasten und Dienstbarkeiten zu sichern.

8.1 Öffentliche Grünfläche, Zweckbestimmung Kinderspiel, wohngebietsbezogene 
Erholung, Durchwegung, Ausgleichsfläche. Zweckgebundene bauliche Anlagen 
sind zulässig. Die Lage der Fußwege in den öffentlichen Grünflächen ist 
unverbindlich. 

8.2 Öffentliche Grünfläche (Zweckbestimmung Fläche für Rückhaltung und 
Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 (1) 14 BauGB) und 
Zweckbestimmung Gerätespielpunkte bzw. Ballspielwiese)

8.3 Private Grünfläche

8.4 Fläche für Wald

5.1 Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen oder in den dafür gesondert ausgewiesenen 
Flächen und dort bis zu einer Höhe von maximal 3,00 m zulässig 
(siehe auch Ziff. C. 1.2.1)

5.2 Stellplätze und deren Zufahrten sind, soweit sie mit wasserdurchlässigen 
Belägen befestigt sind, auch auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig.

2.1 Das  Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die maximal zulässige 
Grundflächenzahl (GRZ) und die die maximal zulässige Geschossflächenzahl 
(GFZ) laut Planeintrag sowie über die Festsetzung der Baugrenzen. 

2.2 Die maximale Höhe der baulichen Anlagen wird definiert durch die maximale 
Wandhöhe WH (in m) und die maximale Dachneigung nach örtlicher Bauvorschrift 
(siehe Planeintrag bzw. Nutzungsschablone). Die Wandhöhe ist das traufseitig 
gemessene Maß zwischen der Erdgeschoss-Fußbodenhöhe (EFH-Rohfußboden) 
und dem Schnittpunkt der Außenwand mit der Oberfläche der Dachhaut.
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10.2 Pflanzgebote (Arten siehe Pflanzlisten in Anhang E)

Gemäß Planeintrag sind heimische standortgerechte Laubbäume bzw. 
Sträucher zu pflanzen.

Pflanzgebot 1: In den Straßenräumen sind klein-mittelkronige Bäume zu 
pflanzen, 

Pflanzqualität H mB Stu 18-20, siehe Pflanzliste 1. Der Standort kann bis max. 3 
m
 von Plan abweichen. Abgehende Bäume sind zu ersetzen.

Pflanzgebot 2: Pflanzung mittel-großkroniger Bäume in öffentlichen Grünflächen
In den öffentlichen Grünflächen sind mittel-großkronige Bäume sowie 
Obstbäume zu pflanzen, Pflanzqualität Laubbäume H mB Stu 18-20, 
Pflanzqualität Obstbäume H mB Stu 12-14. Die dargestellte gruppenartige 
Gehölzpflanzung besteht aus kleinkronigen Bäumen. Arten siehe Pflanzliste 2. 
Der Standort kann bis max. 3 m von Plan abweichen. Abgehende Bäume sind 
zu ersetzen. 

Pflanzgebot 3: Pflanzung von Strauchgruppen
Am Retentionsbecken sowie im Böschungsbereich sind niedrigwachsende 
Strauchgruppen zu pflanzen, Pflanzqualität: Str. 2xv 60-100, Pflanzdichte: mind. 
1 Strauch / 2 qm, siehe Pflanzliste 3. Der Standort kann bis max. 3 m von Plan 
abweichen. Abgehende Sträucher sind zu ersetzen. 

Pflanzgebot 4: Entwicklung und Erhalt einer blütenreichen Wiesenfläche
Es sind extensiv genutzte krautreiche Wiesenflächen durch Ansaat von 
autochthonem Saatgut zu entwickeln (50% Kräuter, 50% Gräser). Die Flächen 
sind 2x jährlich zu mähen, der anfallende Grasschnitt ist abzufahren. Auf 
Düngung ist zu verzichten. Die Anlage von Retentionsbecken und Gehwegen 
in wassergebundener Bauweise ist zulässig.

Pflanzgebot 5: Entwicklung einer Röhricht- und Hochstaudenfläche
Pflanzung von Röhricht und Hochstauden: Lythrum salicaria, Iris pseudacorus. 
Die Flächen sind alle 2 Jahre zu mähen, keine Düngung. 

Pflanzgebot 6: Pflanzung von geschnittenen Hecken
Zwischen den öffentlichen Stellplätzen und den Baugrundstücken sind Hecken 
aus Carpinus betulus zu pflanzen. Die Hecke ist als Schnitthecke auszubilden. 
Höhe maximal 1,50 m.

Pflanzgebot 7: Naturnahe Gestaltung der Böschung zur Retentionsfläche
Naturnahe Gestaltung des Böschungsverlaufs. Anlage als wechselfeuchte
Wiesenfläche

10.3 Bodenschutz

Unbelastete Böden sind abzutragen und wieder zu verwenden (siehe § 202 
BauGB i.V.m BodSchG Baden-Württemberg §§ 1 und 4). Lagerung von 
Oberboden in Mieten von höchstens einem Meter Höhe, bei Lagerung länger als 
ein Jahr ist eine fachgerechte Zwischenbegrünung anzusäen. Die DIN 18915 ist 
anzuwenden.

Baustelleneinrichtungsflächen sind nur innerhalb der Baugrundstücke und 
Verkehrsflächen zulässig 

10.4 Kompensationsmaßnahmen

Kompensationsmaßnahme 1: Umwandlung von Acker in extensives Grünland
Ackerflächen sind mit autochthonem Saatgut anzusäen. Die Flächen sind 2 x 
jährlich zu mähen, das Mähgut ist abzufahren. Es ist ausschließlich
Festmistdüngung erlaubt.

Kompensationsmaßnahme 2: Grünlandextensivierung
Die intensiven Grünlandflächen sind zu extensivieren. Die Flächen sind 2 x 
jährlich zu mähen, das Mähgut ist abzufahren. Verzicht auf Düngung.

Kompensationsmaßnahme 3: Gewässerentwicklungsmaßnahmen am Gillenbach
Entfernung eines Sohlabsturzes im Gillenbach (unterhalb Kreuzungsbereich „Am 
Wald“ / „Im Bergle“) im Geltungsbereich des Bebauungsplans, punktuelle 
Entfernung von Uferverbau, wo möglich Abflachung der Ufer unter 
Berücksichtigung des vorhandenen Gehölzbestands. Entfernung von Neophyten.

Kompensationsmaßnahme 4: Renaturierung der Bachmündung Renauer Bach
Verlegung des Renauer Bachs ab Querung der Straße "Am Wald" bis zur 
Mündung in den Gillenbach. Ausbildung eines naturnahen Gewässerlaufs mit 
wechselnder Böschungsneigung. Das alte Bachbett wird verfüllt und angesät.

Kompensationsmaßnahme 5: Renaturierung des verdolten Abschnitts Mühlbach
Öffnung der Verdolung bis zur Mündung in den Gillenbach, Ausbildung eines 
naturnahen Gewässerlaufs mit wechselnder Böschungsneigung.

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.12.2006
(BGBl. I S. 3316)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt ge-
ändert am 22.04.1993 (BGBl. I S. 466)

Planzeichenverordnung (PlanzV) i. d. F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58, BGBl. III 
213-1-6)

Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg i. d. F. 08.08.1995 (GBl. S. 617), zuletzt geändert 
durch Gesetze vom 14.12.2004 (GBl. S. 884, 895)

Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg i. d. F. vom 14.02.2006 (GBl. S. 20)
m. W. vom 18.02.2006

Mit In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes treten im Geltungsbereich alle bisherigen Festsetzungen außer 
Kraft. In Ergänzung der Planzeichnung wird Folgendes festgesetzt:

B. PLANUNGSRECHTLICHE  FESTSETZUNGEN
§ 9 BauGB und §§ 1-23 BauNVO

A. RECHTSGRUNDLAGEN

TEXTLICHE   FESTSETZUNGEN   MIT   PLANZEICHENERKLÄRUNG 

3.1 Die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen ergeben sich 
gem. § 23 (1) BauNVO durch die Baugrenzen (siehe Lageplan).

3.2 Im WA 2.1 und im WA 3.2 (siehe Lageplan) ist abweichende Bauweise 
festgesetzt.

Im WA 2.1 sind zu den nördlichen Grundstücksgrenzen reduzierte 
Abstandsflächen bis zu 1,00 m Tiefe zulässig. Im WA 3.2 sind innerhalb der 
bebaubaren Grundstücksflächen Grenzbebauungen im Rahmen der 
festgesetzten Wandhöhen zulässig.

3.3 Die Stellung der baulichen Anlagen ergibt sich durch parallele Anordnung des 
Hauptbaukörpers zu einer der Baugrenzen gemäß Eintragung im Lageplan.

1.1 Das Gebiet ist als Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO 
festgesetzt. Die in § 4 (3) BauNVO genannten Ausnahmen sind nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes.

3. BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
§ 9 (1) 1 BauGB

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 (1) 1 BauGB i. V. m. § 16 (2) BauNVO

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 (1) 1 BauGB

WA

4.1 Nebenanlagen, außer Garagen und Carports, im Sinne des § 14 BauNVO müssen 
einen Mindestabstand von 1,00 m zur Grundstücksgrenze einhalten. Die Größe von 
Nebenanlagen darf eine Grundfläche von 16 qm und eine Höhe von maximal 3,00 m 
nicht überschreiten. Im WA 3.2 sind Nebenanlagen nicht zulässig.

4.2 Nebenanlagen für öffentliche Versorgungseinrichtungen sind gem. § 14 (2) BauNVO 
i.V.m. § 9 (1) 13 auch ohne Grenzabstand auf den nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig.

4. FLÄCHEN FÜR NEBENANLAGEN
§ 9 (1) 4 BauGB

5.  GARAGEN UND STELLPLÄTZE
§ 9 (1) 4 BauGB

6.  ANZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHNGEBÄUDEN
§ 9 (1) 6 BauGB

6.1 In den Baugebieten sind je Gebäude maximal zwei Wohneinheiten zulässig. 
Abweichend hiervon sind im WA 6 insgesamt 6 Wohneinheiten zulässig.

7.1 Öffentliche Verkehrsfläche
Hinweis: Die dargestellte Aufteilung der Verkehrsfläche ist unverbindlich.

7.2 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (verkehrsberuhigter Bereich).
Hinweis: Die dargestellte Aufteilung der Verkehrsfläche ist unverbindlich. 

7.3 Verkehrsgrün mit Einzelbäumen siehe Planeintrag gem. Artenliste 3 (s. Anlage)
(siehe auch Minimierungsmaßnahme M 1 im Grünordnungsplan GOP)

7.4 Höhenlage öffentlicher Verkehrsflächen in m ü.NN.
(Zahlenwert nurBeispiel)

7.5 Öffentliche Parkierungsfläche (Lage unverbindlich)

7.1 Öffentliche Verkehrsfläche
Hinweis: Die dargestellte Aufteilung der Verkehrsfläche (Straßenfläche/ Gehweg)
ist unverbindlich.

7.2 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (verkehrsberuhigter Bereich).
Hinweis: Die dargestellte Aufteilung der Verkehrsfläche ist unverbindlich. 

7.3 Verkehrsgrün / Flächen für Müllsammelbehälter 
mit Einzelbäumen siehe Planeintrag gem. Artenliste 3 (s. Anlage)
(siehe auch Minimierungsmaßnahme M 1 im Grünordnungsplan GOP)

7.4 Höhenlage öffentlicher Verkehrsflächen in m ü.NN.
(Zahlenwert nur Beispiel)

7.5 Öffentliche Parkierungsfläche (Lage unverbindlich)

7.6 Straßenbegrenzungslinie

Ga/Ca

 432.84

P

M

11.1. Das Verbrennen von Kohle ist nicht zulässig. Trockenes Holz, zugelassene 
Pellets oder Holzwerkstoffe dürfen nur in zertifizierten Feuerstätten mit einem 
Wirkungsgrad von mindestens 80% verbrannt werden.

11. SCHUTZ VOR LUFTVERUNREINIGUNG
§ 9 (1) 23 BauGB

12.1 Zur Herstellung des Straßenkörpers sind in den an öffentliche Verkehrsflächen 
angrenzenden Grundstücken unterirdische Stützbauwerke entlang der Grund-
stücksgrenze in einer Breite von 0,50 m und einer Tiefe von 0,80 m zu dulden.

12.2 Entlang der öffentlichen Straßen und Wege sind auf den privaten 
Grundstücksflächen Niederspannungsanlagen für die Stromversorgung sowie 
Fernmeldeeinrichtungen (Strom- und Schaltkästen etc.) in einem Geländestreifen 
von 1,00 m zulässig und zu dulden.

Hinweis: Das Anbringen von Anlagen für die Straßenbeleuchtung ist gem. § 126 
BauGB vom Eigentümer zu dulden.

12. GELÄNDEANPASSUNG AN VERKEHRSFLÄCHEN
§ 9 (1) 26 BauGB

13.1 Die Erdgeschoss-Fußbodenhöhe (EFH) ist im Lageplan für jedes Baufenster in 
m.ü. NN festgesetzt. Abweichungen von der Festsetzung um ± 0,30 m sind 
zulässig. Als Bezugshöhe gilt der Erdgeschossrohfußboden.

13. HÖHENLAGE DER BAULICHEN ANLAGEN
§ 9 (1) 23 BauGB

14. FÜLLSCHEMA DER NUTZUNGSSCHABLONE
PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

EFH 434,7

7. VERKEHRSFLÄCHEN
§ 9 (1) 11 und 26 BauGB

8.  GRÜNFLÄCHEN
§ 9 (1) 15 BauGB

10. PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLÄCHEN 
ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN,
NATUR UND LANDSCHAFT
§ 9 (1) 20 und 25 BauGB  i.V.m. § 9 (1) 14 und 15 BauGB

9.  LEITUNGSRECHTE, GEH- UND FAHRRECHTE
§ 9 (1) 13 und 21 BauGB
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1 Art der baulichen Nutzung
2 Höchstzulässige Zahl der Geschosse
3 Höchstzulässige Grundflächenzahl (GRZ)
4 Höchstzulässige Geschossflächenzahl (GFZ)
– 
6 Bauweise (o = offene, a = abweichende Bauweise) 
7 Höchstzulässige Wandhöhe (WH) in m über EFH 
8 Art der Bebauung (E = Einzelhäuser, D = Doppelhäuser)

15.1 Geltungsbereich

15.2 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

15.3 Abgrenzung unterschiedlicher Zweckbestimmungen

15.4 Aufschüttung

15.5 Wasserfläche

15.6 Brücke

15.7 Stützmauer

15.8 Grundstücksgrenze, Planungsvorschlag

15. SONSTIGE PLANZEICHEN, PLANUNGSVORSCHLÄGE, HINWEISE

C. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
§ 74 LBO

1. ÄUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN
§ 74 (1) 1 LBO

1.1 Fassade

Nicht zulässig sind grelle und glänzende Materialien und Farben sowie 
verspiegelte Glasflächen.

1.2 Dach

1.2.1 Dachformen

(1) Die Dachformen und Dachneigungen der Hauptbaukörper sind gemäß 
den Eintragungen in den Nutzungsschablonen des Lageplans festgesetzt. 

(2) Die Dachneigung von Sattel- und Walmdächern ist symmetrisch 
auszuführen. Sofern eine Firstrichtung festgesetzt ist, ist sie durch ein 
Pfeilsymbol im Lageplan dargestellt.

In den Baugebieten mit zwingend festgesetzten geneigten Dächern ist ein 
Flachdachanteil von maximal 20% der Gebäudegrundrissfläche zulässig.

(3) Im WA 3.2 sind in den Bereichen „B” ausschließlich Flachdächer zulässig. 
Diese dürfen die Traufen der geneigten Dachflächen in der Höhe nicht 
überschreiten.

(4) Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) und bauliche 
Nebenanlagen, soweit Gebäude, sind mit einem Flachdach auszuführen und 
mit mind. 10 cm Substratschicht zu begrünen.

(5) Kellergaragen sind unzulässig.

(6) Füllschema der Nutzungsschablone „Örtliche Bauvorschriften”

9 Dachform / Dachneigung in Grad 
(SD = Sattel-, WD = Walm-, ZD = Zelt-, FD = Flachdach)

Örtliche
Bauvorschriften
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10.1 Pflanzerhalt

Vorhandene lineare und flächige Gehölzstrukturen sind dauerhaft zu erhalten 
und zu sichern. Bei Durchführung der Bauarbeiten sind die Vorgaben der DIN 
18920 und RAS-LP 4 zu beachten. Bei Abgang sind Gehölze gleichwertig zu 
ersetzen.

Die bestehenden Solitärbäume sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Bei 
Durchführung der Bauarbeiten sind die Vorgaben der DIN 18920 und RAS-LP 4 
zu beachten. Bei Abgang sind die Bäume gleichwertig zu ersetzen.

 

9.1 Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen.

9.2 Die mit Leitungsrechten zu belastenden Flächen sind im Lageplan festgesetzt 
und durch entsprechende Baulasten und Grunddienstbarkeiten zugunsten des 
Versorgungsträgers zu sichern.

9.3 Die mit einem Fahr- und Gehrecht zugunsten der Parzellen 2321/21 und 2321/22
zu belastende Fläche ist im Lageplan festgesetzt und durch entsprechende 
Baulasten und Dienstbarkeiten zu sichern.

8.1 Öffentliche Grünfläche, Zweckbestimmung Kinderspiel, wohngebietsbezogene 
Erholung, Durchwegung, Ausgleichsfläche. Zweckgebundene bauliche Anlagen 
sind zulässig. Die Lage der Fußwege in den öffentlichen Grünflächen ist 
unverbindlich. 

8.2 Öffentliche Grünfläche (Zweckbestimmung Fläche für Rückhaltung und 
Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 (1) 14 BauGB) und 
Zweckbestimmung Gerätespielpunkte bzw. Ballspielwiese)

8.3 Private Grünfläche

8.4 Fläche für Wald

5.1 Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen oder in den dafür gesondert ausgewiesenen 
Flächen und dort bis zu einer Höhe von maximal 3,00 m zulässig 
(siehe auch Ziff. C. 1.2.1)

5.2 Stellplätze und deren Zufahrten sind, soweit sie mit wasserdurchlässigen 
Belägen befestigt sind, auch auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig.

2.1 Das  Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die maximal zulässige 
Grundflächenzahl (GRZ) und die die maximal zulässige Geschossflächenzahl 
(GFZ) laut Planeintrag sowie über die Festsetzung der Baugrenzen. 

2.2 Die maximale Höhe der baulichen Anlagen wird definiert durch die maximale 
Wandhöhe WH (in m) und die maximale Dachneigung nach örtlicher Bauvorschrift 
(siehe Planeintrag bzw. Nutzungsschablone). Die Wandhöhe ist das traufseitig 
gemessene Maß zwischen der Erdgeschoss-Fußbodenhöhe (EFH-Rohfußboden) 
und dem Schnittpunkt der Außenwand mit der Oberfläche der Dachhaut.
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10.2 Pflanzgebote (Arten siehe Pflanzlisten in Anhang E)

Gemäß Planeintrag sind heimische standortgerechte Laubbäume bzw. 
Sträucher zu pflanzen.

Pflanzgebot 1: In den Straßenräumen sind klein-mittelkronige Bäume zu 
pflanzen, 

Pflanzqualität H mB Stu 18-20, siehe Pflanzliste 1. Der Standort kann bis max. 3 
m
 von Plan abweichen. Abgehende Bäume sind zu ersetzen.

Pflanzgebot 2: Pflanzung mittel-großkroniger Bäume in öffentlichen Grünflächen
In den öffentlichen Grünflächen sind mittel-großkronige Bäume sowie 
Obstbäume zu pflanzen, Pflanzqualität Laubbäume H mB Stu 18-20, 
Pflanzqualität Obstbäume H mB Stu 12-14. Die dargestellte gruppenartige 
Gehölzpflanzung besteht aus kleinkronigen Bäumen. Arten siehe Pflanzliste 2. 
Der Standort kann bis max. 3 m von Plan abweichen. Abgehende Bäume sind 
zu ersetzen. 

Pflanzgebot 3: Pflanzung von Strauchgruppen
Am Retentionsbecken sowie im Böschungsbereich sind niedrigwachsende 
Strauchgruppen zu pflanzen, Pflanzqualität: Str. 2xv 60-100, Pflanzdichte: mind. 
1 Strauch / 2 qm, siehe Pflanzliste 3. Der Standort kann bis max. 3 m von Plan 
abweichen. Abgehende Sträucher sind zu ersetzen. 

Pflanzgebot 4: Entwicklung und Erhalt einer blütenreichen Wiesenfläche
Es sind extensiv genutzte krautreiche Wiesenflächen durch Ansaat von 
autochthonem Saatgut zu entwickeln (50% Kräuter, 50% Gräser). Die Flächen 
sind 2x jährlich zu mähen, der anfallende Grasschnitt ist abzufahren. Auf 
Düngung ist zu verzichten. Die Anlage von Retentionsbecken und Gehwegen 
in wassergebundener Bauweise ist zulässig.

Pflanzgebot 5: Entwicklung einer Röhricht- und Hochstaudenfläche
Pflanzung von Röhricht und Hochstauden: Lythrum salicaria, Iris pseudacorus. 
Die Flächen sind alle 2 Jahre zu mähen, keine Düngung. 

Pflanzgebot 6: Pflanzung von geschnittenen Hecken
Zwischen den öffentlichen Stellplätzen und den Baugrundstücken sind Hecken 
aus Carpinus betulus zu pflanzen. Die Hecke ist als Schnitthecke auszubilden. 
Höhe maximal 1,50 m.

Pflanzgebot 7: Naturnahe Gestaltung der Böschung zur Retentionsfläche
Naturnahe Gestaltung des Böschungsverlaufs. Anlage als wechselfeuchte
Wiesenfläche

10.3 Bodenschutz

Unbelastete Böden sind abzutragen und wieder zu verwenden (siehe § 202 
BauGB i.V.m BodSchG Baden-Württemberg §§ 1 und 4). Lagerung von 
Oberboden in Mieten von höchstens einem Meter Höhe, bei Lagerung länger als 
ein Jahr ist eine fachgerechte Zwischenbegrünung anzusäen. Die DIN 18915 ist 
anzuwenden.

Baustelleneinrichtungsflächen sind nur innerhalb der Baugrundstücke und 
Verkehrsflächen zulässig 

10.4 Kompensationsmaßnahmen

Kompensationsmaßnahme 1: Umwandlung von Acker in extensives Grünland
Ackerflächen sind mit autochthonem Saatgut anzusäen. Die Flächen sind 2 x 
jährlich zu mähen, das Mähgut ist abzufahren. Es ist ausschließlich
Festmistdüngung erlaubt.

Kompensationsmaßnahme 2: Grünlandextensivierung
Die intensiven Grünlandflächen sind zu extensivieren. Die Flächen sind 2 x 
jährlich zu mähen, das Mähgut ist abzufahren. Verzicht auf Düngung.

Kompensationsmaßnahme 3: Gewässerentwicklungsmaßnahmen am Gillenbach
Entfernung eines Sohlabsturzes im Gillenbach (unterhalb Kreuzungsbereich „Am 
Wald“ / „Im Bergle“) im Geltungsbereich des Bebauungsplans, punktuelle 
Entfernung von Uferverbau, wo möglich Abflachung der Ufer unter 
Berücksichtigung des vorhandenen Gehölzbestands. Entfernung von Neophyten.

Kompensationsmaßnahme 4: Renaturierung der Bachmündung Renauer Bach
Verlegung des Renauer Bachs ab Querung der Straße "Am Wald" bis zur 
Mündung in den Gillenbach. Ausbildung eines naturnahen Gewässerlaufs mit 
wechselnder Böschungsneigung. Das alte Bachbett wird verfüllt und angesät.

Kompensationsmaßnahme 5: Renaturierung des verdolten Abschnitts Mühlbach
Öffnung der Verdolung bis zur Mündung in den Gillenbach, Ausbildung eines 
naturnahen Gewässerlaufs mit wechselnder Böschungsneigung.

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.12.2006
(BGBl. I S. 3316)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt ge-
ändert am 22.04.1993 (BGBl. I S. 466)

Planzeichenverordnung (PlanzV) i. d. F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58, BGBl. III 
213-1-6)

Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg i. d. F. 08.08.1995 (GBl. S. 617), zuletzt geändert 
durch Gesetze vom 14.12.2004 (GBl. S. 884, 895)

Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg i. d. F. vom 14.02.2006 (GBl. S. 20)
m. W. vom 18.02.2006

Mit In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes treten im Geltungsbereich alle bisherigen Festsetzungen außer 
Kraft. In Ergänzung der Planzeichnung wird Folgendes festgesetzt:

B. PLANUNGSRECHTLICHE  FESTSETZUNGEN
§ 9 BauGB und §§ 1-23 BauNVO

A. RECHTSGRUNDLAGEN

TEXTLICHE   FESTSETZUNGEN   MIT   PLANZEICHENERKLÄRUNG 

3.1 Die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen ergeben sich 
gem. § 23 (1) BauNVO durch die Baugrenzen (siehe Lageplan).

3.2 Im WA 2.1 und im WA 3.2 (siehe Lageplan) ist abweichende Bauweise 
festgesetzt.

Im WA 2.1 sind zu den nördlichen Grundstücksgrenzen reduzierte 
Abstandsflächen bis zu 1,00 m Tiefe zulässig. Im WA 3.2 sind innerhalb der 
bebaubaren Grundstücksflächen Grenzbebauungen im Rahmen der 
festgesetzten Wandhöhen zulässig.

3.3 Die Stellung der baulichen Anlagen ergibt sich durch parallele Anordnung des 
Hauptbaukörpers zu einer der Baugrenzen gemäß Eintragung im Lageplan.

1.1 Das Gebiet ist als Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO 
festgesetzt. Die in § 4 (3) BauNVO genannten Ausnahmen sind nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes.

3. BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
§ 9 (1) 1 BauGB

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 (1) 1 BauGB i. V. m. § 16 (2) BauNVO

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 (1) 1 BauGB

WA

4.1 Nebenanlagen, außer Garagen und Carports, im Sinne des § 14 BauNVO müssen 
einen Mindestabstand von 1,00 m zur Grundstücksgrenze einhalten. Die Größe von 
Nebenanlagen darf eine Grundfläche von 16 qm und eine Höhe von maximal 3,00 m 
nicht überschreiten. Im WA 3.2 sind Nebenanlagen nicht zulässig.

4.2 Nebenanlagen für öffentliche Versorgungseinrichtungen sind gem. § 14 (2) BauNVO 
i.V.m. § 9 (1) 13 auch ohne Grenzabstand auf den nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig.

4. FLÄCHEN FÜR NEBENANLAGEN
§ 9 (1) 4 BauGB

5.  GARAGEN UND STELLPLÄTZE
§ 9 (1) 4 BauGB

6.  ANZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHNGEBÄUDEN
§ 9 (1) 6 BauGB

6.1 In den Baugebieten sind je Gebäude maximal zwei Wohneinheiten zulässig. 
Abweichend hiervon sind im WA 6 insgesamt 6 Wohneinheiten zulässig.

7.1 Öffentliche Verkehrsfläche
Hinweis: Die dargestellte Aufteilung der Verkehrsfläche ist unverbindlich.

7.2 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (verkehrsberuhigter Bereich).
Hinweis: Die dargestellte Aufteilung der Verkehrsfläche ist unverbindlich. 

7.3 Verkehrsgrün mit Einzelbäumen siehe Planeintrag gem. Artenliste 3 (s. Anlage)
(siehe auch Minimierungsmaßnahme M 1 im Grünordnungsplan GOP)

7.4 Höhenlage öffentlicher Verkehrsflächen in m ü.NN.
(Zahlenwert nurBeispiel)

7.5 Öffentliche Parkierungsfläche (Lage unverbindlich)

7.1 Öffentliche Verkehrsfläche
Hinweis: Die dargestellte Aufteilung der Verkehrsfläche (Straßenfläche/ Gehweg)
ist unverbindlich.

7.2 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (verkehrsberuhigter Bereich).
Hinweis: Die dargestellte Aufteilung der Verkehrsfläche ist unverbindlich. 

7.3 Verkehrsgrün / Flächen für Müllsammelbehälter 
mit Einzelbäumen siehe Planeintrag gem. Artenliste 3 (s. Anlage)
(siehe auch Minimierungsmaßnahme M 1 im Grünordnungsplan GOP)

7.4 Höhenlage öffentlicher Verkehrsflächen in m ü.NN.
(Zahlenwert nur Beispiel)

7.5 Öffentliche Parkierungsfläche (Lage unverbindlich)

7.6 Straßenbegrenzungslinie

Ga/Ca

 432.84

P

M

11.1. Das Verbrennen von Kohle ist nicht zulässig. Trockenes Holz, zugelassene 
Pellets oder Holzwerkstoffe dürfen nur in zertifizierten Feuerstätten mit einem 
Wirkungsgrad von mindestens 80% verbrannt werden.

11. SCHUTZ VOR LUFTVERUNREINIGUNG
§ 9 (1) 23 BauGB

12.1 Zur Herstellung des Straßenkörpers sind in den an öffentliche Verkehrsflächen 
angrenzenden Grundstücken unterirdische Stützbauwerke entlang der Grund-
stücksgrenze in einer Breite von 0,50 m und einer Tiefe von 0,80 m zu dulden.

12.2 Entlang der öffentlichen Straßen und Wege sind auf den privaten 
Grundstücksflächen Niederspannungsanlagen für die Stromversorgung sowie 
Fernmeldeeinrichtungen (Strom- und Schaltkästen etc.) in einem Geländestreifen 
von 1,00 m zulässig und zu dulden.

Hinweis: Das Anbringen von Anlagen für die Straßenbeleuchtung ist gem. § 126 
BauGB vom Eigentümer zu dulden.

12. GELÄNDEANPASSUNG AN VERKEHRSFLÄCHEN
§ 9 (1) 26 BauGB

13.1 Die Erdgeschoss-Fußbodenhöhe (EFH) ist im Lageplan für jedes Baufenster in 
m.ü. NN festgesetzt. Abweichungen von der Festsetzung um ± 0,30 m sind 
zulässig. Als Bezugshöhe gilt der Erdgeschossrohfußboden.

13. HÖHENLAGE DER BAULICHEN ANLAGEN
§ 9 (1) 23 BauGB

14. FÜLLSCHEMA DER NUTZUNGSSCHABLONE
PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

EFH 434,7

7. VERKEHRSFLÄCHEN
§ 9 (1) 11 und 26 BauGB

8.  GRÜNFLÄCHEN
§ 9 (1) 15 BauGB

10. PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLÄCHEN 
ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN,
NATUR UND LANDSCHAFT
§ 9 (1) 20 und 25 BauGB  i.V.m. § 9 (1) 14 und 15 BauGB

9.  LEITUNGSRECHTE, GEH- UND FAHRRECHTE
§ 9 (1) 13 und 21 BauGB
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1 Art der baulichen Nutzung
2 Höchstzulässige Zahl der Geschosse
3 Höchstzulässige Grundflächenzahl (GRZ)
4 Höchstzulässige Geschossflächenzahl (GFZ)
– 
6 Bauweise (o = offene, a = abweichende Bauweise) 
7 Höchstzulässige Wandhöhe (WH) in m über EFH 
8 Art der Bebauung (E = Einzelhäuser, D = Doppelhäuser)

15.1 Geltungsbereich

15.2 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

15.3 Abgrenzung unterschiedlicher Zweckbestimmungen

15.4 Aufschüttung

15.5 Wasserfläche

15.6 Brücke

15.7 Stützmauer

15.8 Grundstücksgrenze, Planungsvorschlag

15. SONSTIGE PLANZEICHEN, PLANUNGSVORSCHLÄGE, HINWEISE

C. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
§ 74 LBO

1. ÄUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN
§ 74 (1) 1 LBO

1.1 Fassade

Nicht zulässig sind grelle und glänzende Materialien und Farben sowie 
verspiegelte Glasflächen.

1.2 Dach

1.2.1 Dachformen

(1) Die Dachformen und Dachneigungen der Hauptbaukörper sind gemäß 
den Eintragungen in den Nutzungsschablonen des Lageplans festgesetzt. 

(2) Die Dachneigung von Sattel- und Walmdächern ist symmetrisch 
auszuführen. Sofern eine Firstrichtung festgesetzt ist, ist sie durch ein 
Pfeilsymbol im Lageplan dargestellt.

In den Baugebieten mit zwingend festgesetzten geneigten Dächern ist ein 
Flachdachanteil von maximal 20% der Gebäudegrundrissfläche zulässig.

(3) Im WA 3.2 sind in den Bereichen „B” ausschließlich Flachdächer zulässig. 
Diese dürfen die Traufen der geneigten Dachflächen in der Höhe nicht 
überschreiten.

(4) Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) und bauliche 
Nebenanlagen, soweit Gebäude, sind mit einem Flachdach auszuführen und 
mit mind. 10 cm Substratschicht zu begrünen.

(5) Kellergaragen sind unzulässig.

(6) Füllschema der Nutzungsschablone „Örtliche Bauvorschriften”

9 Dachform / Dachneigung in Grad 
(SD = Sattel-, WD = Walm-, ZD = Zelt-, FD = Flachdach)

Örtliche
Bauvorschriften
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Der Sieben-Punkte-Plan
Wenn Sie sich an diesen Ablaufplan halten, gelingt Ihnen der Privatverkauf 
Ihrer Eigentumswohnung oder Ihres Hauses. Der Ratgeber begleitet Sie auf 
jedem Schritt.

1. Vorbereitung 
und Unterlagen 2. Bewertung 

und Preisfindung

3. Werbung und
Verkaufsangebot

4. Kontakt-
aufnahme und 
Besichtigung

5. Preisverhandlung
und Verkaufsgespräch

6. Einigung und 
notarieller Kaufvertrag

7. Abwicklung und
Besitzübergabe
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Der erste Eindruck zählt
Ob bewohnte Immobilie oder bereits leer stehende Wohnung – aufräumen, 
 herrichten und / oder dekorieren wirkt deutlich verkaufsfördernd. Laut Unter -
suchungen der Deutschen Gesellschaft für Home Staging und Redesign (DGHR) 
wird dadurch bei mehr als 73 Prozent der Immobilienverkäufe der Angebotspreis 
 erzielt oder sogar um bis zu 15 Prozent übertroffen.

Noch bewohnt:
Die Räume sollten sauber und frei von persönlichen 
Gegenständen präsentiert werden.

bis zu

+15%

Leer stehend:
Die helle, attraktive Möblierung lässt den Raum sofort 
freundlicher und wohnlicher erscheinen.
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Vormauerung H =1,25 üOKR

Vormauerung raumhoch

Bauzeichnungen stammen aus verschiedenen Bundesländern (Landesbauord-
nungen) und unterschiedlichen Jahrzehnten mit den jeweiligen Vorschriften, 
deshalb sind nie alle gleich. Die Symbole in den Plänen sind in der jeweiligen 
Bauordnung festgelegt und deren Verwendung richtet sich nach dem Planungs-
stadium. Welche Symbole in der Legende erklärt werden, bestimmt der Zeich-
nungsersteller, je nachdem, was auf den Zeichnungen verwendet wird. 

So lesen Sie einen Grundrissplan

Legende
Alle im Alle im Alle im Alle im Alle im Alle im Alle im Alle im Alle im Alle im Alle im Alle im Alle im Plan verwendePlan verwendePlan verwendePlan verwendePlan verwendePlan verwendePlan verwendePlan verwendePlan verwendePlan verwende--
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und Abkürzungen 

müssen in der Legende müssen in der Legende müssen in der Legende müssen in der Legende müssen in der Legende müssen in der Legende müssen in der Legende müssen in der Legende müssen in der Legende müssen in der Legende müssen in der Legende müssen in der Legende müssen in der Legende müssen in der Legende müssen in der Legende müssen in der Legende müssen in der Legende müssen in der Legende müssen in der Legende müssen in der Legende müssen in der Legende müssen in der Legende müssen in der Legende müssen in der Legende müssen in der Legende 
erläutert werden.

Schriftfeld 
Hier stehen alle Angaben zum 
Objekt selbst, dem Architek-

ten und den Bauherren. 
Wichtig ist insbesondere 

der angegebene 
Maßstab.
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leicht verändern (zu beachleicht verändern (zu beachleicht verändern (zu beachleicht verändern (zu beachleicht verändern (zu beachleicht verändern (zu beachleicht verändern (zu beachleicht verändern (zu beachleicht verändern (zu beachleicht verändern (zu beachleicht verändern (zu beachleicht verändern (zu beach-

ten sind Wasser- und ten sind Wasser- und ten sind Wasser- und ten sind Wasser- und ten sind Wasser- und ten sind Wasser- und ten sind Wasser- und ten sind Wasser- und ten sind Wasser- und ten sind Wasser- und ten sind Wasser- und ten sind Wasser- und ten sind Wasser- und 
Stromleitungen).  Stromleitungen).  Stromleitungen).  Stromleitungen).  Stromleitungen).  Stromleitungen).  Stromleitungen).  Stromleitungen).  

Maßangaben innenMaßangaben innenMaßangaben innenMaßangaben innenMaßangaben innenMaßangaben innenMaßangaben innenMaßangaben innenMaßangaben innenMaßangaben innenMaßangaben innenMaßangaben innenMaßangaben innenMaßangaben innenMaßangaben innen
Hier sHier sHier sHier sHier sHier sHier sHier sHier sHier sHier sHier sHier sHier sHier sHier sHier stehen die Maße tehen die Maße 
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die Abstände zu den die Abstände zu den die Abstände zu den die Abstände zu den die Abstände zu den die Abstände zu den die Abstände zu den die Abstände zu den die Abstände zu den die Abstände zu den die Abstände zu den die Abstände zu den die Abstände zu den 
Deckenauslässen.Deckenauslässen.Deckenauslässen.Deckenauslässen.Deckenauslässen.Deckenauslässen.Deckenauslässen.

Maßketten am Rand 
befinden sich in der Regel an allen 
vier Seiten der Bauzeichnung. Sie 

geben die (Rohbau-)Maße der Außen-
wände mit Fenster- und Türöffnungen 
(Zahlen unterhalb der Linie die Höhen 
der Öffnungen) an. Auch die Wand-

stärken der Innenwände, die 
Gesamtmaße der Außenwand 

sowie die Dicke der Dämm-
schicht sind hier zu 

finden. 

Maßangaben Bad
Im Bad finden sich in der Regel 
die meisten Maßangaben, da 

sämtliche Vorbauten, die Platzie-
rung von Sanitärobjekten und 
Abstände zu den Anschlüssen 

für Wasser, Abwasser und 
Strom dargestellt sein 

sollten. 
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Vormauerung H =1,25 üOKR

Vormauerung raumhoch

Bauzeichnungen stammen aus verschiedenen Bundesländern (Landesbauord-
nungen) und unterschiedlichen Jahrzehnten mit den jeweiligen Vorschriften, 
deshalb sind nie alle gleich. Die Symbole in den Plänen sind in der jeweiligen 
Bauordnung festgelegt und deren Verwendung richtet sich nach dem Planungs-
stadium. Welche Symbole in der Legende erklärt werden, bestimmt der Zeich-
nungsersteller, je nachdem, was auf den Zeichnungen verwendet wird. 

So lesen Sie einen Grundrissplan

Legende
Alle im Alle im Alle im Alle im Alle im Alle im Alle im Alle im Alle im Alle im Alle im Alle im Alle im Plan verwendePlan verwendePlan verwendePlan verwendePlan verwendePlan verwendePlan verwendePlan verwendePlan verwendePlan verwende--
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erläutert werden.

Schriftfeld 
Hier stehen alle Angaben zum 
Objekt selbst, dem Architek-

ten und den Bauherren. 
Wichtig ist insbesondere 

der angegebene 
Maßstab.

WändeWändeWändeWändeWändeWändeWändeWändeWändeWändeWändeWändeWände
WandmateriWandmateriWandmateriWandmateriWandmateriWandmateriWandmateriWandmateriWandmateriWandmateriWandmateriWandmateriWandmateriWandmateriWandmateriWandmaterial und -stärke sind al und -stärke sind al und -stärke sind al und -stärke sind al und -stärke sind al und -stärke sind al und -stärke sind al und -stärke sind al und -stärke sind al und -stärke sind al und -stärke sind al und -stärke sind al und -stärke sind al und -stärke sind al und -stärke sind al und -stärke sind al und -stärke sind al und -stärke sind al und -stärke sind al und -stärke sind al und -stärke sind al und -stärke sind al und -stärke sind al und -stärke sind al und -stärke sind 

entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von entscheidend für die Planung von 
Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen Umbauten und Durchbrüchen 

durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende durch einen Baustatiker. Tragende 
Wände sind kritisch, dünne Wände sind kritisch, dünne Wände sind kritisch, dünne Wände sind kritisch, dünne Wände sind kritisch, dünne Wände sind kritisch, dünne Wände sind kritisch, dünne Wände sind kritisch, dünne Wände sind kritisch, dünne Wände sind kritisch, dünne Wände sind kritisch, dünne Wände sind kritisch, dünne Wände sind kritisch, dünne Wände sind kritisch, dünne Wände sind kritisch, dünne Wände sind kritisch, dünne Wände sind kritisch, dünne Wände sind kritisch, dünne Wände sind kritisch, dünne Wände sind kritisch, dünne Wände sind kritisch, dünne Wände sind kritisch, dünne Wände sind kritisch, dünne 

Trockenbauwände lassen sich Trockenbauwände lassen sich Trockenbauwände lassen sich Trockenbauwände lassen sich Trockenbauwände lassen sich Trockenbauwände lassen sich Trockenbauwände lassen sich Trockenbauwände lassen sich Trockenbauwände lassen sich Trockenbauwände lassen sich Trockenbauwände lassen sich Trockenbauwände lassen sich Trockenbauwände lassen sich Trockenbauwände lassen sich Trockenbauwände lassen sich Trockenbauwände lassen sich Trockenbauwände lassen sich Trockenbauwände lassen sich Trockenbauwände lassen sich Trockenbauwände lassen sich Trockenbauwände lassen sich Trockenbauwände lassen sich Trockenbauwände lassen sich Trockenbauwände lassen sich Trockenbauwände lassen sich Trockenbauwände lassen sich Trockenbauwände lassen sich 
leicht verändern (zu beachleicht verändern (zu beachleicht verändern (zu beachleicht verändern (zu beachleicht verändern (zu beachleicht verändern (zu beachleicht verändern (zu beachleicht verändern (zu beachleicht verändern (zu beachleicht verändern (zu beachleicht verändern (zu beachleicht verändern (zu beach-

ten sind Wasser- und ten sind Wasser- und ten sind Wasser- und ten sind Wasser- und ten sind Wasser- und ten sind Wasser- und ten sind Wasser- und ten sind Wasser- und ten sind Wasser- und ten sind Wasser- und ten sind Wasser- und ten sind Wasser- und ten sind Wasser- und 
Stromleitungen).  Stromleitungen).  Stromleitungen).  Stromleitungen).  Stromleitungen).  Stromleitungen).  Stromleitungen).  Stromleitungen).  

Maßangaben innenMaßangaben innenMaßangaben innenMaßangaben innenMaßangaben innenMaßangaben innenMaßangaben innenMaßangaben innenMaßangaben innenMaßangaben innenMaßangaben innenMaßangaben innenMaßangaben innenMaßangaben innenMaßangaben innen
Hier sHier sHier sHier sHier sHier sHier sHier sHier sHier sHier sHier sHier sHier sHier sHier sHier stehen die Maße tehen die Maße 

für Innenwände, Türen, für Innenwände, Türen, für Innenwände, Türen, für Innenwände, Türen, für Innenwände, Türen, für Innenwände, Türen, für Innenwände, Türen, für Innenwände, Türen, für Innenwände, Türen, für Innenwände, Türen, für Innenwände, Türen, für Innenwände, Türen, für Innenwände, Türen, für Innenwände, Türen, 
Fenster, Nischen sowie Fenster, Nischen sowie Fenster, Nischen sowie Fenster, Nischen sowie Fenster, Nischen sowie Fenster, Nischen sowie Fenster, Nischen sowie Fenster, Nischen sowie Fenster, Nischen sowie Fenster, Nischen sowie 

die Abstände zu den die Abstände zu den die Abstände zu den die Abstände zu den die Abstände zu den die Abstände zu den die Abstände zu den die Abstände zu den die Abstände zu den die Abstände zu den die Abstände zu den die Abstände zu den die Abstände zu den 
Deckenauslässen.Deckenauslässen.Deckenauslässen.Deckenauslässen.Deckenauslässen.Deckenauslässen.Deckenauslässen.

Maßketten am Rand 
befinden sich in der Regel an allen 
vier Seiten der Bauzeichnung. Sie 

geben die (Rohbau-)Maße der Außen-
wände mit Fenster- und Türöffnungen 
(Zahlen unterhalb der Linie die Höhen 
der Öffnungen) an. Auch die Wand-

stärken der Innenwände, die 
Gesamtmaße der Außenwand 

sowie die Dicke der Dämm-
schicht sind hier zu 

finden. 

Maßangaben Bad
Im Bad finden sich in der Regel 
die meisten Maßangaben, da 

sämtliche Vorbauten, die Platzie-
rung von Sanitärobjekten und 
Abstände zu den Anschlüssen 

für Wasser, Abwasser und 
Strom dargestellt sein 

sollten. 
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herausstellen wird. Ein fast untrügliches Zeichen ist es, wenn ein ernst-
hafter Kaufinteressent Sie um eine zweite Besichtigung Ihres Hauses 
oder Ihrer Wohnung bittet. Sei es, dass er mit dem Zollstock noch einige 
Zimmer ausmessen oder sich mit einem befreundeten Architekten noch 
einmal das Haus ganz genau „vom Keller bis zum Dach“ ansehen will.

Im Bestfall kommen am Ende zwei oder drei ernsthafte Kaufinteres-
senten in die engere Wahl. Selbstverständlich reicht es völlig aus, wenn 
nur ein einziger Käufer übrigbleibt. Sie können und wollen Ihre Immobilie 
ja schließlich nur einmal verkaufen. Nicht selten ist dies der allererste In-
teressent, der sich auf Ihre Anzeige im Internet gemeldet hat. Er wird 
meist mitbekommen, dass noch weitere Besichtigungen stattfinden 
werden. Wenn er in der Zwischenzeit keine bessere Immobilie gefunden 
hat, will er nun „Nägel mit Köpfen machen“. Dafür nimmt er dann auch 
eventuelle kleinere Mängel oder Nachteile in Kauf.

Besichtigungen von Haus oder Wohnung sind in gewisser Weise das 
Salz in der Suppe. Es gilt für Selbstnutzer und Kapitalanleger nun einmal 
die eiserne Regel: „Ohne Besichtigung kein Kauf!“

Preisverhandlung und 
Verkaufsgespräch
Mit der Verhandlung über den Preis und das 
anschließende Verkaufs- beziehungsweise 
 Abschlussgespräch mit ernsthaften Kauf-
interessenten tritt der Verkauf in die ent-
scheidende Phase.

Es geht für Sie darum, den Verkauf nicht am Knackpunkt Preis oder bei 
anderen Punkten wie dem noch zu vereinbarenden Tag der wirtschaftli-
chen Übergabe bei künftiger Selbstnutzung scheitern zu lassen.

Ein Preispoker wird von ernsthaften Kaufinteressenten mit dem typi-
schen Einwand „Mir erscheint der Preis zu hoch“, „Das Haus ist aber zu 
teuer“ oder „Das liegt ein bisschen über meinem Limit“ eröffnet. Dies 
sollte Sie aber nicht irritieren. „Zu teuer“ heißt zunächst einmal, dass Ihr 
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Einigung und notariel-
ler Kaufvertrag
Wenn Sie sich mit Ihrem Kaufinteressenten 
über den Preis und alle anderen wichtigen 
Punkte geeinigt haben, wird es Zeit für den Ab-
schluss eines entsprechenden notariellen 
Kaufvertrags.

Sie haben sich mit Ihrem Kaufin teressenten geeinigt und diese Einigung 
möglicherweise durch einen Handschlag besiegelt. Immobilienkäufe per 
Handschlag sind rechtlich unwirksam, sie haben nur symbolische Wir-
kung. Die Interessen der künftigen Vertragsparteien sind aber klar. Der 
künftige Käufer möchte sichergehen, dass der Verkäufer seine Immobilie 
zwischenzeitlich nicht an einen anderen verkauft, der ihm beispielswei-
se mehr Geld bietet. Andererseits wollen Sie sich davor schützen, dass 
es sich Ihr potenzieller Käufer noch einmal anders überlegt und vor dem 
Notartermin abspringt. Da ein Notartermin meist nicht von heute auf 
morgen zu bekommen ist, sollten Sie und Ihr künftiger Käufer die Zeit bis 
dahin mit einer schriftlichen Privatvereinbarung überbrücken.

Reservierungsvereinbarung
Eine empfehlenswerte Lösung besteht darin, die mündlich erfolgte Eini-
gung in einer Kaufabsichtserklärung beziehungsweise Reservierungs-
vereinbarung festzuhalten. Der künftige Käufer erklärt sich darin bereit, 
die Immobilie zu dem vereinbarten Kaufpreis zu erwerben und auf seine 
Kosten einen Notar mit der Beurkundung des Kaufvertrags zu beauftra-
gen. Im Gegenzug verpflichten Sie sich als Verkäufer, auf weitere Wer-
bung per Internet- oder Zeitungsannoncen zu verzichten und Ihre Immo-
bilie an keinen anderen zu verkaufen.

Das Risiko, dass Ihr künftiger Käufer dennoch abspringt und Sie daher 
erneut Kaufinteressenten suchen müssen, möchten Sie durch Vereinba-
rung einer pauschalen Reservierungsgebühr zumindest minimieren. 
Diese Gebühr von beispielsweise 3 000 oder 5 000 Euro sollte auf jeden 
Fall deutlich unter einer Maklerprovision liegen, um sich nicht dem Vor-
wurf des Abkassierens auszusetzen. Und nach Abschluss des notariel-
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Der richtige  
Maklervertrag
Wenn Sie Ihre Immobilie über einen seriösen 
Makler verkaufen wollen, sollten Sie klare 
 vertragliche Vereinbarungen treffen.

Damit es später nicht zu Streitigkeiten um die Auslegung der getroffe-
nen Vereinbarungen kommt, empfiehlt sich ein schriftlich abgeschlos-
sener Maklervertrag. In den meisten Fällen dürfte es sich dabei um ei-
nen Alleinauftrag handeln.

Seien Sie sich bewusst, dass Maklerverträge keiner besonderen Form 
bedürfen und daher auch mündlich abgeschlossen werden können. Ein 
Vertrag kommt bekanntlich schon durch Antrag und Annahme zustande. 
Wenn Sie also mündlich dem Makler den Auftrag zum Verkauf Ihrer Im-
mobilie geben und der Makler Ihren Auftrag annimmt, ist ein Maklerver-
trag bereits zustande gekommen. Die Beweislast für das Zustandekom-
men eines mündlich abgeschlossenen Maklervertrags trägt der Makler.

Der Makler verpflichtet sich, eine Nachweis- und/oder Vermittlungs-
tätigkeit zu erbringen, die im Falle des erfolgreichen Abschlusses eines 
notariell beurkundeten Kaufvertrags provisionspflichtig ist.

Vier Voraussetzungen
Die vier Voraussetzungen für einen Anspruch des Maklers auf Makler-
provision sind: Erstens, der Maklervertrag zwischen Auftraggeber (etwa 
Verkäufer) und Makler kam zustande, zweitens, der notarielle Kaufver-
trag zwischen Käufer und Verkäufer (als Hauptvertrag) kam zustande, 
drittens, der Nachweis der Vermittlungstätigkeit des Maklers besteht, 
und viertens muss die Ursächlichkeit der Maklertätigkeit für den Ab-
schluss des notariellen Kaufvertrags klar erkennbar sein.

Sie müssen also eine Reihe von Vertragsinhalten mit dem Makler klä-
ren, bevor Sie einen schriftlich abgeschlossenen Maklervertrag auch un-
terschreiben.

Grundsätzlich sollten Sie im Maklervertrag eine nicht zu lange Lauf-
zeit vereinbaren. Eine Laufzeit von sechs oder gar neun Monaten zum 
Beispiel bindet Sie viel zu stark an einen einzigen Makler, wenn Sie einen 
Alleinauftrag abschließen und während dieser langen Laufzeit keine an-
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Wer wie viel Makler- 
provision zahlt
Die Höhe der Maklerprovision ist gesetzlich nicht festgelegt und richtet sich 
nach regionalen Marktgepflogenheiten. Sie beträgt in der Regel zwischen 5,95 
Prozent und 7,14 Prozent des Kaufpreises (inkl. MwSt.). Seit Dezember 2020 gilt 
bundesweit: Wer den Makler beauftragt, darf den anderen Teil maximal zur Hälf-
te an den Kosten beteiligen. In der Praxis wird die Provision meist hälftig zwi-
schen Käufer und Verkäufer aufgeteilt.
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Verkauf eines  
Einfamilienhauses
Eigentümer eines Einfamilienhauses wollen in 
der Regel so lange wie möglich darin wohnen 
bleiben und verdrängen häufig die Themen 
 Verkaufen, Vererben oder Verschenken.

Jede Immobilie ist ein Unikat. Große Unterschiede gibt es zwischen 
selbst genutzten und vermieteten Immobilien. Aber auch auf die Beson-
derheiten von Einfamilienhaus, Eigentumswohnung oder Miethaus 
müssen Sie beim Verkauf Ihrer Immobilie achten. Es gibt eine Fülle von 
unterschiedlichen Immobilienarten. Die gängigste Unterteilung sieht 
wie folgt aus: Das Einfamilienhaus kann ein freistehendes Einfamilien-
haus, eine Doppelhaushälfte oder ein Reihenhaus von Selbstnutzern 
sein. Die Eigentumswohnung im Mehrparteienhaus wird von Selbstnut-
zern bewohnt oder von Vermietern bewirtschaftet. Das Miethaus ist ein 
reines Mietwohnhaus, ein Wohn- und Geschäftshaus oder auch eine 
Gewerbeimmobilie wie zum Beispiel ein Bürohaus oder Supermarkt.

Die meisten Privatverkäufer wollen in erster Linie ihr Einfamilienhaus 
oder ihre Eigentumswohnung verkaufen. Dies schließt aber den Besitz 
und späteren Verkauf von Miethäusern nicht aus, da die ältere Generati-
on nicht selten im Besitz dieser auch Zins- oder Renditehaus genannten 
Mietobjekte ist und diese über Schenkungen oder Erbschaften an die 
nächstfolgende Generation weitergibt. Wenn das Einfamilienhaus dann 
auch noch in einer gefragten Region liegt, nicht älter als 40 Jahre ist und 
immer gut in Schuss gehalten wurde, kann der Verkauf gerade in Zeiten 
einer verstärkten Nachfrage nach Eigenheimen ein Kinderspiel sein. Wa-
rum dann noch ein Exposé anfertigen? Eine Internetanzeige wird schon 
reichen und die Kaufinteressenten werden Schlange stehen.

Schön wär’s für die Verkäufer, wenn dies immer so wäre. Tatsächlich 
kann der Verkauf eines freistehenden Einfamilienhauses sehr zäh ver-
laufen, wenn es in einer ländlichen und wenig attraktiven Region liegt 
oder beispielsweise in den 1950er-Jahren gebaut wurde. Ob freistehen-
des Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte oder Reihenhaus – bei diesen 
Immobilien verkaufen Sie neben dem Haus auch das Ihnen gehörende 
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Vier Alternativen  
zum Verkauf
Als Alternative zum klassischen Immobilien-
verkauf und zur Aufnahme von zusätz lichen 
Hypothekendarlehen beim Eigenheim bieten 
Immobilienunternehmen betagten 
 Eigenheimbesitzern viel Geld an.

Dabei versprechen sie finanzielle Freiheit im Alter: Der bisherige Eigentü-
mer kann in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben. Allerdings haben 
diese sogenannten Verrentungsmodelle zum Verkaufen und Wohnen-
bleiben im Eigenheim auch Haken und Fallstricke.

Die angebotenen Modelle heißen Grundstücksverkauf mit Erbbau-
recht, Rückmietverkauf, Teilverkauf oder Verkauf gegen Wohnrecht und 
Zeit- oder Leibrente. Alle Modelle bieten neben der Chance eines hohen 
Geldzuflusses auch nicht zu unterschätzende Risiken, denn das Eigen-
heim wird insgesamt oder zum Teil an ein Unternehmen verkauft. Der 
Gesamtverkauf des Eigenheims ist eine endgültige Entscheidung, die 
nicht wieder rückgängig gemacht werden kann. Beim Teilverkauf in Höhe 
von 20 bis zu 50 Prozent des Immobilienwertes ist ein zumindest mögli-
cher Rückkauf sehr teuer, da hohe Kaufnebenkosten zu zahlen sind und 
dem Unternehmen darüber hinaus mindestens 110 bis 117 Prozent des 
damaligen Teilkaufpreises zurückgezahlt werden müssen. 

Bei den vier Modellen, die im Folgenden hinsichtlich Chancen und 
 Risiken analysiert werden, gilt für verkaufswillige Eigentümer der Rat: 
„Drum prüfe, wer sich lange bindet.“ Vor jedem geplanten Gesamt- oder 
Teilverkauf des Eigenheims an ein Immobilienunternehmen sollte der 
Haus- oder Wohnungseigentümer dringend rechtlichen Rat bei der Ver-
braucherzentrale und von Notaren oder Rechtsanwälten einholen, die 
das meist recht komplizierte Vertragswerk aus Verbrauchersicht unter 
die Lupe nehmen. 




